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Text 

§ 279. (1) Im Berufungsverfahren haben die Abgabenbehörden zweiter Instanz die Obliegenheiten und 
Befugnisse, die den Abgabenbehörden erster Instanz auferlegt und eingeräumt sind. 

(2) Die Abgabenbehörden zweiter Instanz können notwendige Ergänzungen des Ermittlungsverfahrens auch 
durch die Abgabenbehörden erster Instanz vornehmen lassen. 


